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FFw Poppendorf - Verkauf des FFw-Fahrzeuges TSF-W DBR-P 901
BEL/SG Bauamt

TOP:         _________________

Beratungsfolge:
Ö 02.07.2018 Gemeindevertretung Poppendorf

Sachverhalt/Problemstellung:

Die FFw Poppendorf hat in 04/2018 ein neues Löschfahrzeug LF 10 mit dem amtlichen Kennzeichen 
ROS-FW 101 erhalten.
Das bisher genutzte Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W) mit dem amtlichen Kennzeichen 
DBR-P 901 soll an eine andere Freiwillige Feuerwehr verkauft werden.

Für den Verkauf des TSF-W wurde in 08/2017 ein Wertgutachten durch die DEKRA erstellt, welches 
einen Verkaufswert von Brutto 20.111,-€ beinhaltet.

Es ist vorgesehen, das Fahrhzeug an die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Glasewitz, über Amt 
Güstrow-Land, Haselstr.4, 18273 Güstrow, zu diesem festgestellten Wert zu veräußern.

Die terminliche Übergabe des TSF-W erfolgte in Abstimmung zwischen den beiden Feuerwehren und 
erfolgte symbolisch am 28.04.2018.

Zum ordnungsgemäßen formellen Abschluss des Verkaufes wurde seitens des Amtes ein Kaufvertrag 
sowie ein Übergabeprotrokoll vorbereitet (Anlage).

Finanzielle Auswirkungen:
Der Ertrag des Verkaufes des TSF-W in Höhe von 20.111,-€ wird im Haushalt der Gemeinde 
Poppendorf unter Produkt 12600 (Brandschutz). Produktkonto 4611302 (Ertrag aus der Veräußerung 
bewegliches Vermögen) Teilhaushalt 2 verbucht.

Auswirkungen auf Liegenschaftsangelegenheiten:
keine

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf beschliesst in seiner Sitzung am 02. Juli 2018 
den Verkauf des Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF-W) mit dem amtlichen Kennzeichen DBR-P 901 
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vom Typ Mercedes Benz (BJ 1998) zu einen Verkaufswert in Höhe von 20.111,-€ an die Freiwillige 
Feuerwehr Glasewitz, über Amt Güstrow-Land, Haselstr. 4, 18273 Güstrow. Die mit dem Verkauf 
verbundene Abmeldung des TSF-W bei der Zulassungstelle erfolgt durch die FFw Glasewitz. Die 
Abmeldung des TSF-W ist der Gemeinde Poppendorf (über Amt Carbäk) umgehend zukommen zu 
lassen.
Der Bürgermeister und sein Stellvertreter werden durch die Gemeindevertretung ermächtigt, den 
dazugehörigen Kaufvertrag zu unterzeichnen. Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ 
sind Bestandteil des Beschlusses.

Anlagen:
Wertgutachten
Kaufvertrag
Übergabeprotokoll

Abstimmungsergebnis:
 
__ Ja - Stimmen __ Nein - Stimmen __ Stimmenthaltung(en)

Sichtvermerk / Datum

i.A._________________ i.A._________________ i.A._________________
Sachbearbeitung Amtsleiter Kenntnisnahme durch Haushalt und Finanzen

i.A._________________
Kenntnisnahme durch Liegenschaftsamt
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Kaufvertrag
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verkäufer Käufer

Name: Amt Carbäk Amt Güstrow-Land
Gemeinde Poppendorf Gemeinde Glasewitz
FFw Poppendorf FFw Glasewitz

Straße: Moorweg 05 Haselstr. 4
Ort: 18184 Broderstorf 18273 Güstrow
Telefon: 038204 / 7180 09843 / 69330
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Verkäufer verkauft hiermit an den Käufer das folgende Fahrzeug:

Fahrzeug und Aufbauart: SO KFZ Feuerwehrfahrzeug / TSF-W
Typ und Ausführung: 668 / 612 D
Fahrzeughersteller: Mercedes Benz
Fahrzeugindentitätsnr.: WDB6683221N070885
Fahrzeugbriefnr.: TN 171 932 (Erstzulassung 25.05.1998)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Kaufpreis 20.111,00 Euro
Incl. 19% MwSt. Umsatzsteuer nicht ausweisbar  
Gesamt-Kaufpreis: 20.111,00 Euro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Käufer zahlt den Gesamt-Kaufpreis. Der Käufer verpflichtet sich, den Betrag innerhalb von 21 Tagen 
auf das Konto des Amts Carbäk – IBAN: DE76 1309 0000 0002 5058 35 mit den KZ: FFw Poppendorf -
12600.4611302 zu überweisen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dem Käufer ist bekannt, dass sich das o.g. Fahrzeug im gebrauchten Zustand befindet.
Das Amt Güstrow-Land – Gemeinde Glasewitz kauft das Fahrzeug wie gesehen, mit den Informationen 
des Fahrzeuges lt. Gutachten der DEKRA (Anlage).
Der Verkäufer erklärt, dass das Fahrzeug sein frei verfügbares Eigentum ist und keine Rechte dritter 
Personen darauf lastet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Kaufvertrag ist vom Verkäufer und Käufer eigenhändig unterschrieben. Jedem Vertragspartner wurde 
je ein Exemplar incl. der Anlage ausgehändigt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ort…………........., Datum.............. Ort...................., Datum....................

……………………………………. …………………………………….
Unterschrift des Verkäufers Unterschrift des Käufers
Amt Carbäk Gemeinde Poppendorf Amt Güstrow-Land Gemeinde Glasewitz
Freiwillige Feuerwehr Poppendorf Freiwillige Feuerwehr Glasewitz
Jörg Wallis (Bürgermeister) Grit Goldbach (Bürgermeisterin)

…………………………………………… ……………………………………………
Bodo Prestin (stellv. Bürgermeister) Andreas Schnee (stellv. Bürgermeister)
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Übergabeprotokoll

Am ……………….. wird das Fahrzeug TSF-W der FFw Poppendorf mit dem amtlichen Kennzeichen 
DBR-P901 an die FFw Glasewitz der Gemeinde Glasewitz übergeben. 

Die FFw Glasewitz übernimmt das Fahrzeug im gesehenen Zustand ohne weitere Forderungen gegen die 
Gemeinde Poppendorf zu erheben zu seiner eigenen Verwendung. 

Folgende Gegenstände wurden übergeben:

Kaufvertrag mit Anlage 1 Exemplar

Fahrzeugschlüssel: 1 

Fahrzeugbrief-Nr. TN …………………………………...
      
Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)

übergeben:.......................................... übernommen:..................................

(Verkäufer) (Käufer)
im Auftrag der im Auftrag der 
Gemeinde Poppendorf Gemeinde Glasewitz
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